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An die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Rettungsdienst des
DRK-Kreisverbandes Odenwaldkreis e.V.

Einhaltung der Hilfsfristen
Dienstanweisung, RD I 12017

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus aktuellem Anlass müssen wir nochmals auf das Thema der Hilfsfristen hinweisen.

Der Odenwaldkreis hat als verantwortlicher Träger des Rettungsdienstes in den vergan-
genen Jahren durch die lnbetriebnahme neuer Rettungswachenstandorte und der An-
passung der Vorhaltezeiten wesentliche Maßnahmen ergriffen, um die Erreichung der
gesetzlichen Vorgaben zu den Hilfsfristen zu ermöglichen.

Durch die mit dem Odenwaldkreis geschlossene vertragliche Vereinbarung Lrber die Si-
cherstellung der Notfallversorgung sind wir verpflichtet, die Einhaltung der Hilfsfristen si-
chezustellen. Dies wird von uns nicht immer in dem erforderlichen Umfang gewährleis-
tet, wie berechtigte Beschwerden seitens des Odenwaldkreises belegen.

Eine ordnungsgemäße Erfüllung unserer Aufgaben und Pflichten ist in unserem eigenen
lnteresse, um die Beauftragung für die Notfallversorgung auch über das Jahr 2017 hin-
aus für das Deutsche Rote Kreuz im Odenwaldkreis zu erhalten. Dies bedeutet natürlich
auch die Sicherung lhrer ArbeitspläEe.

Dienstanweisung:

Die Heimatwache eines Rettungswagens oder ersatzweise eine von der Zentralen Leit-
stelle des Odenwaldkreises angewiesene Wache im Rahmen der Wachenverlegung ist
unvezüglich und auf dem küzest möglichen Weg nach Beendigung eines Einsatzes
anzufahren und zu besetzen.

Ausnahmen sind nichtzulässiq (2.8. Leitstellenbesuche, Essensfahrten, verlängerte
Aufenthalte in einer Zielklinik etc.).

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Zentrale Leitstelle des
Odenwaldkreises aus verschiedenen Gründen keine Anlaufstelle und keinen Aufent-
haltsort für einen Rettungswagen des DRK darstellt.

Die Nichtbeachtunq der Dienstanweisunq führt zu personalrechtlichen Konsequenzen.

Wr bitten Sie, die Kopie der Dienstanweisung unterschrieben an die Rettungsdienstlei-
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Sparkasse Odenwaldkreis
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Konto I 086
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